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Gemeinde WIERNSHEIM im ENZKREIS, Ortsteil Serres 
 

T E X T T E I L 
zur  1. Änderung des Bebauungsplanes  

KOHLPLATTE II 
Beschleunigtes Verfahren nach §13a BauGB: 
 
Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind: 
Baugesetzbuch (BauGB)in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sept. 2004, 
zuletzt geändert am 11.06.2013,  
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der ab 23.01.1990, zuletzt geändert  
am 11.06.2013, 
Planzeichenverordnung vom 18.12.1990, zuletzt geändert am 22.07.2011 
Landesbauordnung vom 05.03.2010, zuletzt geändert am 16.07.2013. 
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung:  

Bereich der Pultdachfestlegung  
im Westen des Bebauungsplanbereiches Kohlplatte II, entlang der K 4502. 
 

Im Geltungsbereich des gesamten Bebauungsplanes bleiben die bisherigen 
Festsetzungen maßgebend: 
 
Auf die Wiedergabe der zeichnerischen Festsetzungen wird verzichtet. 
B) Textliche Festsetzungen 

Die textlichen Festsetzungen werden durch folgende Texte 
ergänzt: 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen  § 9 (1) BauGB 
1.1 Bauliche Nutzung   § 9 (1) Nr. 1 BauGB 
 d) Gebäudehöhe   

Die Gebäudeoberkante (OK Attika) der Gebäude darf bei der 
Flachdachbauweise  9,0 m  nicht überschreiten.  

1.2 Bauweise 
§ 9 (1) Nr.2 BauGB in V. mit § 22 BauNVO 
„E“      es sind nur Einzelhäuser zulässig. 
„ED“    es sind Einzel- oder Doppelhäuser zugelassen 
Im Bereich „ED“ sind auch Reihenhäuser zulässig. 

C) Örtliche Bauvorschriften 
§9 (4) BauGB i.Verb.m. §74 (1-3) LBO aufgrund § 74 Abs.6 LBO 

1.1    Dachform  § 74 (1) Nr. 1 LBO.  
Im Bereich der zweigeschossigen Bebauung (Z = II)  
sind Pultdächer mit Dachneigung 5 – 8 ° und Flachdächer  zulässig. 
Pultdächer und Flachdächer sind zu begrünen. (Dünnschichtbegrünung mit 
mindestens 10 cm Substratschicht.) 
 

Anlagen:  Begründung zur Bebauungsplanänderung 
 
Aufgestellt: Illingen, den 05.01.2017 
                   Ing.- Büro Repple  



2. Änderung Kohlplatte 2 
Im Beschleunigten Verfahren nach §13a BauGB: 
 
Bebauungsplan „2. Änderung Kohlplatte 2“ übernimmt die Regelungen des Bebauungsplans 
„Kohlplatte 2“ und zusätzlich des Bebauungsplans „1.Änderung Kohlplatte 2“ mit folgenden 
Änderungen: 

Aus den örtlichen Bauvorschriften werden die Vorschriften unter:  
„3.3 Stützmauern und Böschungen 
Aus topografischen Gründen erforderlich werdende Stützmauern zu Überwindung von 
Höhenunterschieden an Grundstücksgrenzen sind unabhängig von ihrem Abstand zur 
Grenze, als Natursteinmauern, Trockenmauern, Gabionen o.ä. auszuführen. 
Ihre Höhe darf ca. 1 m betragen. Weitere Höhenunterschiede sind mit einem Verhältnis 1:2 
abzuböschen. Stützmauern auf den Grundstücksgrenzen sind gegenüber öffentlichen 
Verkehrsflächen bis max. 0.7 m Höhe zulässig“ 
 
wie folgt geändert: 
3.3 Stützmauern und Böschungen: 
Aus topografischen Gründen erforderlich werdende Stützmauern zu Überwindung von 
Höhenunterschieden an Grundstücksgrenzen sind als Trockenmauern aus Naturstein, 
Gabionen (Füllung Naturstein) o.ä. auszuführen. 
Entlang der „Bergstraße“ an der westlichen Außenseite des Baugebiets zum Radweg und 
entlang der Einfahrt des Baugebiets bis zum Kreisverkehr sind nur Trockenmauern aus 
Naturstein bis zu einer Höhe von 2,0 m erlaubt. Grundsätzlich müssen diese Stützmauern 
einen lichten Abstand von mindestens 50 cm im unteren Bereich zur Grenze einhalten. 
 
Für alle anderen Stützmauern und Böschungen an Grundstücksgrenzen gilt: 
Stützmauern auf den Grundstücksgrenzen sind gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen bis 
max. 0.7 m Höhe zulässig, zu Nachbargrundstücken mit 1 m Höhe, jeweils bezogen auf die 
bestehende Geländehöhe der Grenze der Grundstücke. Besteht Einigkeit bei den 
aneinandergrenzenden Grundstückseigentümern, ist eine gemeinsame Stützmauer ohne 
Versatz mit einer Gesamthöhe von 2 m zulässig. 
Zur Überwindung von größeren Höhenunterschiede sind weitere Stützmauern im Verhältnis 
1 : 1 (d. h. in einem 45° Winkel) zurück versetzt anzuordnen. 
Stütz- und Begrenzungsmauern, die mit dem Gebäude verbunden sind oder mit diesem eine 
optische Einheit bilden und mindestens 2,5 m von der Grenze im Grundstück liegen, können 
aus anderen Materialien als Naturstein gefertigt werden. 
 
 
Zur Begründung der Änderung: 
Die Vorschriften in den örtlichen Bauvorschriften sind verbindlich, Ausnahmen können vom 
Baurechtsamt LRA Enzkreis und der Gemeinde nicht zugelassen werden. Ein Zusatz wie „In 
begründeten Einzelfällen kann von diesen Festsetzungen eine Ausnahme erteilt werden.“ 
wurde bereits früher dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgetragen. Damals mit dem 
Verschieben der Bestimmung in den Textteil des Bebauungsplans. Nach Rücksprache mit 
dem LRA Enzkries hält dieses diesen Zusatz für zu unbestimmt und damit bei der Auslegung 
für konfliktgeladen. Zudem muss die Regelung zu den Stützmauern in den örtlichen 
Bauvorschriften und nicht im Textteil zum Bebauungsplan stehen. 
 
Die nun vorgeschlagene Formulierung lässt steilere Stützmauern und Böschungen als 
ursprünglich im Bebauungsplan „Kohlplatte2“ erlaubt, zu. Allerdings soll die Regelung nach 
wie vor eine schützende Wirkung im Grenzbereich der Grundstücke darstellen und z.B. eine 
Belichtung der untenliegenden Gebäude zulassen. Mit der Regelung ist weiterhin eine 
maximale Höhendifferenz der Grundstücke zueinander an den Grenzen mit 2 m möglich. 



 
Die Ausnahme der Mauern im Inneren des Grundstücks um das Gebäude herum soll dem 
Bauherrn eine gewisse Gestaltungsfreiheit in Bezug auf das Gebäude ermöglichen. 
 
Als weitere Änderung soll in den örtlichen Bauvorschriften für den Geltungsbereich der  
„1. Änderung Kohlplatte2“ die Formulierung bei : 
„1.1 Dachform“ 
…. 
 
Bei Pultdächern muss die Fassade im Bereich des Dachgeschosses auf der aufragenden 
Seite des Daches um mindestens 1,5 m hinter die Hauptfassade des Gebäudes 
zurückspringen.“ 
 
….“ 
ersatzlos entfallen. 


